
            
(Name der Fahrschule) 
 
            
(Sitz der Fahrschule) 
 
 
 
 
 
Amt für öffentliche Ordnung 
Gebäude A 
Fehrenbachallee 12 
79106 Freiburg i.Br. 
 
 
 
 
 
 
Änderung des verantwortlichen Leiters  
 
 
 
 
 
 

Angaben über den Leiter des Ausbildungsbetriebes 

Name, Vornamen       
 

geboren am / in       
 

Wohnort/PLZ/Straße       
 

Telefon/ Adresse       
 

Fahrlehrerschein  
Klasse/ausgestellt 
am/ von/ Listen-Nr. 

      
      
      
 

 
 
 
 
 
 
 
_____________________________   _________________________ 
aktueller verantw. Leiter     zukünftiger verantw. Leiter 
 
 
 



 
 
 
Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 
 
1. 
Fotokopie des Personalausweis oder Reisepass  
(bei Vorlage des Originals ist keine Beglaubigung der Fotokopie erforderlich) 
 
 
2. 
Fotokopie des Fahrlehrerscheins und der Fahrerlaubnis 
(bei Vorlage des Originals ist keine Beglaubigung der Fotokopie erforderlich) 
 
 
3. 
Unterlagen, dass Sie zwei Jahre lang im Rahmen eines Beschäftigungsverhältnisses 
mit dem Inhaber einer Fahrschule hauptberuflich als Fahrlehrer tätig waren 
 
 
4. 
Bescheinigung, dass Sie an einem Lehrgang von mindestens 70 Stunden zu 45 
Minuten über Fahrschulbetriebswirtschaft teilgenommen haben 
 
 
5. 
GmbH-Vertrag, Handelsregisterauszug und Vertrag über die Bestellung des 
verantwortlichen Leiters (bei juristischen Personen) 
(bei Vorlage der Originale ist keine Beglaubigung der Fotokopie erforderlich) 
 
6. 
Polizeiliches Führungszeugnis der zur Führung der Geschäfte bestellten Person (nach 
Belegart: 0 zur Vorlage bei einer Behörde) 
Diese sind jeweils beim Bürgermeisteramt des Wohnortes zu beantragen 
(zweckmäßigerweise sollte der Verwendungszweck „Verantwortlicher Leiter 
Fahrschule“ angegeben werden). 
 
7. 
Auskunft aus dem Gewerbezentralregister der zur Führung der Geschäfte bestellten 
Person (nach Belegart : 9 zur Vorlage bei einer Behörde) 
Diese sind jeweils beim Bürgermeisteramt des Wohnortes zu beantragen. 
Hierbei sollte zweckmäßigerweise der Verwendungszweck „Verantwortlicher 
Leiter Fahrschule“ angegeben werden. 
 
8. 
Auskunft aus dem Verkehrszentralregister der zur Führung der Geschäfte bestellten 
Person (beim Kraftfahrbundesamt in 24932 Flensburg, Postfach). 
 
9.  
Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Finanzamt des derzeitigen Wohnsitzes/ 
Betriebssitzes und ggf. der Wohnsitze/Betriebssitze der letzten 3 Jahre 
 
 
Nach Eingang des Antrages werden wir die nach § 18 FahrlG geforderte 
Zuverlässigkeitsüberprüfung durchführen. 
            ... 
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Erklärung 
 
1. 
Ich bin weder vorbestraft noch läuft gegen mich ein Ermittlungs- oder Strafverfahren 
 
2. 
Gegen mich liegen weder rechtskräftige Bußgeldbescheide wegen 
Ordnungswidrigkeiten vor noch läuft gegen mich ein entsprechendes Verfahren 
 
3. 
Für mich besteht derzeit kein Fahrverbot 
 
4. 
Die Fahrerlaubnis ist mir derzeit weder von einem Gericht noch von einer 
Verwaltungsbehörde entzogen 
 
5. 
Gegen mich läuft zur Zeit weder im In- noch im Ausland ein Verfahren, das den Entzug 
der Fahrerlaubnis betrifft 
 
6. 
Mir wurde weder die Erlaubnis zur Ausübung eines Gewerbes entzogen noch die 
Ausübung eines freien Berufs untersagt 
 
7. 
Unter Berücksichtigung meiner sonstigen beruflichen Verpflichtungen biete ich die 
Gewähr dafür, dass ich die Pflichten nach § 29 FahrlG erfüllen werde. 
 
 
 
 
Freiburg i.Br., den       
 
 
 
 
 
       
(Unterschrift) 


